
Liebe Leserinnen und Leser,

es ist wieder soweit – wir freuen uns,  
Ihnen eine neue Ausgabe unseres WIASS 
aktuell Privat vorstellen zu dürfen.

Ihre positive Resonanz auf unsere er-
sten Ausgaben hat uns gezeigt, dass wir 
mit unserer Zeitschrift viel Interessantes 
und Wissenswertes ansprechen. Es freut 
uns ganz besonders, dass unsere Seiten 
trotz der Flut an Informationen, die täg-
lich im Briefkasten landen, Ihre Beach-
tung finden.

Auch dieser Newsletter enthält für Sie 
wieder interessante Informationen und 
Tipps rund um das Thema Versicherun-
gen. Wir wünschen Ihnen eine interes-
sante Unterhaltung sowie noch sonnige 
Sommertage.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? 
Rufen Sie uns einfach an – wir freuen 
uns, von Ihnen zu hören.

Herzliche Grüße!

Robert Ostermann
Vorstand der
Wirtschafts-Assekuranz
Makler AG Amberg
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T.R. Im Kern ist die Sache eigentlich ganz ein-
fach: Wer jeden versicherten Schaden in der 
Inhaltsversicherung komplett erstattet haben 
möchte, muss auch die Versicherungssumme 
so wählen, dass sie für die komplette Betriebs-
einrichtung ausreicht. Was so einfach klingt, 
sorgt in der Praxis allerdings immer wieder zu 
Leistungskürzungen. 

Der Grund: Unterversicherung! 

Meist beginnt es mit einer kleinen Ungenauig-
keit. Ein Vertrag zur gewerblichen Inhaltsversi-
cherung wird aufgenommen, man schätzt eine 
pauschale Summe – ohne zuvor in die entspre-
chenden Unterlagen geschaut zu haben. Man 
erweitert den Betrieb und vergisst z. B., eine 
neue Maschine oder die Ausstattung eines 
neuen Büroarbeitsplatzes nachzumelden. Und 
schon ist sie da, die Unterversicherung. Nun 
lassen Sie noch eine Produktionsspitze dazu 
kommen, bei der produzierte Ware im Lager zur 
Abholung bereit steht. Und schon brennt es!

Ab einer gewissen Schadenhöhe müssen Sie 
immer damit rechnen, dass der Versicherer 
den Schaden durch einen Gutachter aufneh-
men lässt. Der wird mit Kennerblick schnell 
eine recht realistische Einschätzung des realen 
Neuwerts gewinnen können, der in einem Un-
ternehmen im Einsatz ist. Diese Erkenntnisse 
wird er seinem Auftraggeber natürlich auch 
widerspiegeln – und so ist es ein Leichtes, zu 
überprüfen, ob der eingekaufte Versicherungs-
schutz überhaupt ausreicht. 

Stellt man nun fest, dass in der Gesamtheit ein 
Viertel der Versicherungssumme fehlt, wird man 
den entstandenen Schaden auch nur zu 75 % 
übernehmen. Das ist zwar nicht schön, aber 
es ist fair. Mehr als diese 75 % der Betriebsein-
richtung waren ja auch nicht versichert. 

Aber nicht nur die Versicherungssumme sollte 
angemessen gewählt sein, auch die im Rah-
men der Betriebsunterbrechungsversicherung 
vereinbarte Haftzeit, d. h. die vertraglich ver-

einbarte Zeitspanne, für die der Versicherer 
nach Eintritt eines Sachschadens für den ent-
gehenden Betriebsgewinn und die fortlaufen-
den Kosten haftet, muss Ihrem Bedarf entspre-
chen. Wir empfehlen hier, generell 24 Monate 
zu vereinbaren.

Wir als Ihr Makler müssen uns darauf verlassen 
können, dass Ihre Angaben zur Summe korrekt 
sind. Nur so können wir unsere Aufgabe für Sie 
auch korrekt erfüllen und eine passende Absi-
cherung finden. Bitte informieren Sie uns da-
her immer umgehend über jede Aufstockung 
bei Einrichtung und Vorräten, damit wir Ihren 
Schutz anpassen können. Einen Sicherheits-
zuschlag von 10 % sollten Sie in jedem Fall 
mit einkalkulieren. Gehen Sie kein unnötiges 
Risiko ein!
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Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Ihnen die Sommerausga-
be unseres WIASS aktuell vorstellen zu 
dürfen!

Spätestens mit Beginn der Fußball-WM 
2014 rückt die Welt wieder ein Stück zu-
sammen. Wie sehr solch ein sportliches 
Großereignis die Menschen vereint und zu 
Freunden macht, zeigt sich bei den groß-
flächig anberaumten Public-Viewings 
und spontanen Straßenfesten. 

Zwar wissen wir bei Redaktionsschluss 
noch nicht, wie unsere Fußball-National-
mannschaft letztlich abschneiden wird, 
aber Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
drücken unserer Elf bestimmt genauso 
fest die Daumen, wie unser gesamtes 
WIASS-Team.

Um Ihnen die Wartezeiten bis zu den 
Spielanpfiffen bzw. zwischen den Halb-
zeitpausen zu verkürzen, haben wir für 
Sie in unserem WIASS aktuell wieder 
eine bunte Auswahl an wissenswerten 
und aktuellen Artikeln zusammengestellt 
und wünschen Ihnen viel Spaß beim Le-
sen. Sollten Sie Fragen oder Anregungen 
für uns haben, so freuen wir uns über Ihr 
Feedback. Zögern Sie bitte nicht, mich 
anzusprechen.

Neben einer hoffentlich erfolgreichen 
und friedlichen Weltmeisterschaft wün-
sche ich Ihnen noch einen schönen und 
sonnigen Sommer sowie eine erholsame 
Urlaubszeit!
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Herzlichst!  
Ihr Robert Ostermann 
 Vorstand

...MIT UNS BEWEGT

 Vorstand

Vorsicht Unterversicherung!
Nicht schätzen oder über den Daumen peilen – die Summe muss stimmen!

(Sehr) Kleine „Wertewiki“
Neuwert – In der Regel der Kaufpreis eines 
Gegenstandes ungebraucht vom Händler (ohne 
Rabatte, Nachlässe oder sonstige Sonderkonditi-
onen) - Basis der Summenfindung in der gewerb-
lichen Inhaltsversicherung.

Zeitwert – Der aktuelle Preis, den man aufbrin-
gen müsste, um einen gebrauchten Gegenstand 
in gleicher Art, Güte und Alter wiederzubeschaf-
fen – egal, ob ein solcher faktisch verfügbar wäre 
- marktübliche Erstattungsbasis für Betriebsein-
richtung mit < 40 % Buchwert. Bestimmte Tarife 
bieten Ausnahmen.

Verkaufswert – Der Preis, den Sie für produ-
zierte Ware beim Kunden verlangen - wird im 
Schadenfall bei vielen Anbietern nicht erstattet, 
sondern nur der Herstellungspreis.
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Wer sich Gebäude- und/oder Grundstücksei-
gentümer nennen kann, hat auch vielfältige 
Pflichten, sein Eigentum zu unterhalten. 

Darunter fallen auch die Einhaltung gewisser 
Verkehrssicherungspflichten und die Haftung 
für Schäden, die im Zusammenhang mit dem 
Grundstück oder dem Haus selbst entstehen.

Verschuldens- oder 
verschuldensunabhängige Haftung

Der Gesetzgeber unterscheidet bei Ansprüchen 
wegen Schäden, die von einem Gebäude oder 
Grundstück ausgehen, unter zwei rechtlichen 
Grundlagen:

• die schuldhafte Verletzung der dem Eigen-
tümer obliegenden Verkehrssicherungs-
pflichten (mit Anspruchsgrundlage gem. 

     § 823 Abs. 1 BGB)  

• die  verschuldensunabhängige Haftung 
des Eigentümers im Rahmen des nachbar-
rechtlichen Ausgleichsanspruchs (mit An-
spruchsgrundlage gem. § 906 Abs. 1 Satz 
2 BGB analog)

Bei der schuldhaften Verletzung setzt der Ge-
setzgeber voraus, dass durch das Gebäude oder 
eines anderen -  mit einem Grundstück verbunde-

Muss ich für etwas haften, 
obwohl ich nichts dafür kann?

nen -  Werkes oder durch die Ablösung von Teilen 
des Gebäudes oder Werkes ein Mensch getötet, 
der Körper oder die Gesundheit eines Menschen 
verletzt oder eine Sache beschädigt wird. 

Mögliche Ursachen für ein Schadenereignis kön-
nen hier z. B. die nicht eingehaltene Räum- und 
Streupflicht, das Herabfallen eines losen Dach-
ziegels oder der nicht fest montierte Handlauf im 
Treppenhaus sein.

Nur wenn der Eigentümer für die Abwendung der
Gefahr und Instandhaltung alles ihm mögliche 
veranlasst hat und entsprechend sorgfältig war, 
hat der Eigentümer nicht für den entstandenen 
Schaden einzutreten. 

Dieser Sorgfalt kommt man z. B. mit der Beauf-
tragung eines regelmäßigen Räum- und Streu-
dienstes und entsprechenden Wartungs- und 
Inspektionsaufträgen mit festen Intervallen nach.

Bei der Haftungsfrage fließen weitere Faktoren, 
wie Umfang und Häufigkeit der Kontrollen, Be-
weislast, Kausalität und höhere Gewalt zur Be-
wertung der Haftung mit ein. 

Bei der verschuldensunabhängigen Haftung 
ist ein Anspruch gegeben, wenn von einem 
Gebäude oder Grundstück im Rahmen seiner  
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Das neue „Drohnen-Gesetz“

HAFTUNG DES GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMERS

Nutzung bestimmte Einwirkungen auf ein 
anderes Gebäude oder Grundstück ausge-
hen, die das zumutbare Maß einer hinzuneh-
menden Beeinträchtigung überschreiten. 

Dies ist z. B. der Fall, wenn durch einen un-
verschuldeten Brand die Nachbarhäuser durch 
Rauch-, Ruß- oder Löschwasserschäden be-
einträchtigt werden oder wenn in einem Dop-
pel- oder Reihenhaus das bestimmungswid-
rig ausgetretene Leitungswasser nach einem 
unverschuldeten Rohrbruchschaden in den 
Keller des benachbarten Gebäudes eindringt.
Auch der durch Wurzelwachstum verursach-
te Schaden an der Rohrleitung des Nachbar-
grundstücks kann hier darunter fallen. 

Nachhaftung nach Verkauf

Sogar ein früherer Eigentümer eines Gebäu-
des oder Grundstücks kann für einen eingetre-
tenen Schaden verantwortlich sein, wenn der 
Schaden innerhalb eines Jahres nach der Be-

In unserem letzten Privat-Newsletter haben 
wir Sie bereits über die Auflagen und Risi-
ken und dem damit verbundenen Versiche-
rungsschutz für Drohnen informiert.

Auf die steigende Zahl der Drohnen hat der 
Gesetzgeber nun reagiert und zum 07.04.2017 
eine „Drohnen-Verordnung“ erlassen. Die-
se umfasst umfangreiche Regelungen und 
Vorschriften zum Betrieb von unbemannten 
Fluggeräten – wie Drohnen und Multicoptern – 
hinsichtlich der Verwendungs- und Kennzeich-
nungspflichten sowie der Pflicht zum Kenntnis-
nachweis, welche ab dem 01.10.2017 gelten.

Die genauen Regeln für den Betrieb von Droh-
nen können Sie der Internetseite des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digitale Infra-
struktur (www.bmvi.de) entnehmen. 

Sofern Sie im Besitz einer Drohne, eines Mul-
ticopters oder sonstigen Fluggeräten sind, set-
zen Sie sich mit uns in Verbindung, um Ihren 

endigung seines Besitzes eingetreten ist. Dies 
nennt man Nachhaftung. Befreien kann sich 
der frühere Besitzer, wenn er während seines 
Besitzes entsprechende Sorgfalt hat walten 
lassen oder ein späterer Besitzer sich nicht 
sorgfältig verhalten hat, so dass der eingetre-
tene Schaden hätte verhindert werden können.

Fazit

Es besteht eine Vielzahl von Haftungsrisiken, 
die von einem Grundstück und/oder Gebäude 
ausgehen können. 

Die Haftungsfrage im Falle eines Schadens 
lässt sich fast immer erst anhand der Umstän-
de des Einzelfalles klären. 

Gebäude- und Grundstückseigentümern kann 
nur geraten werden, entsprechende Vorkeh-
rungen zu treffen und alle Sorgfalts- und Ver-
kehrssicherungspflichten einzuhalten. Dazu 
zählt auch das Bestehen einer passenden 

Haftpflichtversicherung. Hierzu empfehlen wir, 
den bestehenden Haftpflichtversicherungs-
schutz für Ihren Haus- und Grundbesitz zu 
prüfen, ob dieser für die vorhandenen Risiken 
ausreichend ist. Vor allem bei Vermietung von 
Wohnungen oder eines Gebäudes oder einem 
vorhandenen Heizöltank ist der von den Ver-
sicherern angebotene „Standard-Versiche-
rungsschutz“ oft nicht ausreichend.

Wir haben deshalb für unsere Kunden spezielle 
Vereinbarungen mit Versicherern getroffen, in 
denen über dem Standard liegende Deckungs-
erweiterungen automatisch enthalten sind, um 
Deckungslücken bei einem möglichen Scha-
denfall zu vermeiden.

Sehr gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zu Ihrer 
Absicherung zur Verfügung. Rufen Sie uns an. 

■ Ihr Team Privatversicherungen

Versicherungsschutz dafür zu klären. Je nach 
Art, Größe und Gewicht bieten die Versicherer 
unterschiedliche Mitversicherungsregelungen im 
Rahmen der privaten Haftpflichtversicherung. 

Wir prüfen gerne für Sie, ob Ihr Versicherungs-
schutz ausreichend ist. 

Grafik mit freundlicher Genehmigung: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Berlin
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VERSICHERUNGSSCHUTZ BEI CYBER-STRAFTATEN GEBÄUDEWERT PRÜFEN

Mehr Sicherheit im Netz
Immobilienpreise  
& Baukosten steigen

Obwohl die Kriminalität im Netz immer 
weiter ansteigt, ist das World Wide Web si-
cherlich auch für Sie ein fester Bestandteil 
im Alltag. Trotz Cybermobbing, Hackeran-
griffen oder Datenmissbrauch nutzen Sie 
das Internet täglich zum Shoppen, E-Mail-
Checken oder Urlaub buchen.

Wie können Sie sich also vor den Risiken 
schützen und trotzdem die Vorteile des Inter-
nets sorgenfrei genießen?

Mittlerweile bieten die ersten  Anbieter Schutz-
brieflösungen für einen umfassenden Schutz 
bei Cyber-Straftaten. Übernommen werden 
z. B. die Kosten für eine Datenrettung oder 
Rechtsberatung. Die Absicherung hilft Ihnen 
aber nicht nur, wenn bereits ein Schaden ent-
standen ist, sondern trägt auch zur Präven-

tion von Straftaten im Netz bei, z. B. durch  
vergünstigte Virenscanner oder Warnmeldun-
gen per E-Mail. 

Gerne erstellen wir Ihnen ein entsprechendes 
Angebot.

Durch Energiesparauflagen verteuerten 
sich in den letzten Jahren die Baustoffe und 
allgemeinen Baukosten. Dadurch kam es 
gegenüber den veranschlagten Baukosten 
zu wesentlichen Mehrkosten. 

Auch im Schadenfall stellt sich oft heraus, 
dass die entstehenden Wiederherstellungs-
kosten weit über den veranschlagten Ver-
sicherungs- und Gebäudewerten liegen und 
somit nicht ausreichen.

Eine regelmäßige Überprüfung und Aktuali-
sierung der Gebäudeversicherungssumme 
ist deshalb dringend anzuraten, um eine  
Unterversicherung und finanzielle Nachteile 
im Schadenfall zu vermeiden.
Gerne sind wir Ihnen bei der richtigen Wert-
ermittlung behilflich.

Die neue WIASS Service-App
Um unseren Service für Sie weiter zu ver-
bessern, haben wir in Zusammenarbeit mit 
der VEMA Versicherungs-Makler-Genos-
senschaft eG eine Service-App entwickelt.

Mit der App können Sie:

• einen Schaden schnell und unkompliziert 
melden. Einfach eine Sprachnachricht, 
Fotos oder ein Video erstellen und an uns 
senden. So können Sie z. B. am Unfallort 
mit Ihrem Unfallgegner ein Sprachproto-
koll aufnehmen – das ist unkompliziert 
und der Schadenort wird gleich mitgelie-
fert.

• uns beauftragen, eine Rechnung oder 
Police zu prüfen – egal, ob diese über uns 
abgeschlossen wurde oder nicht – ein-
fach abfotografieren und uns zusenden. 
Wir melden uns – garantiert.

• ganz einfach eine Beratung von uns an-
fordern – ein Klick und wir melden uns bei 
Ihnen!

• uns über die Kontaktdaten erreichen.

Die Service-App können Sie – je nach Be-
triebssystem Ihres Smartphones – über unsere 
Homepage www.wiass.com/privatversicherun-
gen im AppStore von GooglePlay oder Apple 
herunterladen und die dazu erforderlichen Zu-
gangsdaten anfordern.

Wir hoffen, dass dieser Service für Sie eine wei-
tere Möglichkeit und wesentliche Erleichterung 
ist, mit uns schnell und unkompliziert in Kon-
takt zu treten.
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VERSICHERUNGSSCHUTZ FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHEN GRUNDBESITZ

„Ich und mein Holz …“
… so lautet der Text eines Liedes, mit dem 
auch die in den letzten Jahren steigende 
Beliebtheit, sein eigenes Holz selbst zu be-
wirtschaften und zu verarbeiten, besungen 
wird.

Wald- und landwirtschaftlicher Grundbesitz er-
fordern zusätzlichen Versicherungsschutz.

Wer als Privatperson im Besitz von Wald oder 
landwirtschaftlichen Flächen ist, unterliegt 

ebenfalls bestimmten Verkehrssicherungs-
pflichten und Haftungsrisiken, welche nicht 
mehr vom Versicherungsschutz einer Privat-
haftpflicht umfasst sind.

Hier ist immer der Abschluss einer separaten 
Waldbesitzer-, bzw. landwirtschaftlichen Haft-
pflichtversicherung erforderlich, in der auch 
die Gefahren und Haftungsrisiken im Rahmen 
der Waldbewirtschaftung und des landwirt-
schaftlichen Grundbesitzes versichert gelten.

Selbst wenn die landwirtschaftlichen Flächen 
verpachtet sind und die Waldbewirtschaftung 
an Dritte (z. B. ein Forstunternehmen) verge-
ben wird, besteht weiterhin ein Haftungspo-
tenzial gegenüber dem Eigentümer.

Bei Fragen zur richtigen Absicherung stehen 
wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfü-
gung.

Haben sich Änderungen in Ihrem privaten Umfeld ergeben?
Um Ihren Versicherungsschutz aktuell zu 
halten und Ihrem jeweiligen Bedarf anzu-
passen, sind wir auf Ihre Unterstützung an-
gewiesen. 

Bitte informieren Sie uns bei Änderungen in Ih-
rem privaten Umfeld. Wir prüfen dann, ob und 
inwieweit dies Auswirkungen auf Ihren beste-
henden Versicherungsschutz hat. Neu-, Aus-, 
An- oder Umbaumaßnahmen, Neuanschaffun-
gen, Veräußerungen, Änderungen der Berufs-
tätigkeit usw. erfordern gegebenenfalls eine 

Aktualisierung Ihrer Versicherungen.

Nur so können wir alles Weitere für Sie ver-
anlassen, damit keine Deckungslücken und 
finanziellen Nachteile bei einem möglichen 
Schadenfall entstehen.

Gerne prüfen wir auch Ihre Kfz-Versicherung. Dazu 
liegt diesem Newsletter ein Fragebogen bei. Wir 
freuen uns auf die Rücksendung des ausgefüllten 
Fragebogens.

Daten-Update
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Ist ihre Kfz-Versicherung auf dem neuesten Stand? 
 

Wir passen Ihre Kfz-Versicherung an Ihre persönlichen Bedürfnisse an. Profitieren Sie  
von unserem Tarifvergleich und senden Sie den Fragebogen bis zum 15.10.2017 zurück! 

 
      Diesen Fragebogen finden Sie zusätzlich auf unserer Homepage https://www.wiass.com/anfrage-kfz.html.    
      Auf diese gelangen Sie auch über den abgebildeten QR-Code.                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Versicherungsnehmer (VN) 
 

Vorname, Name                                                                                                                                 Geburtsdatum  
 

 

Telefon                                                                             Mobil                                                          Mail  

 

Fahrzeugdaten, Tarifmerkmale 

Kennzeichen 
 

Jährliche Fahrleistung 
  

 Kilometerstand                                                                                 

Regelmäßiger Abstellplatz  
des Fahrzeuges 

  Einzel-/Doppelgarage    Straße      Andere    Tiefgarage/Sammelgarage     Carport     abschließbar                                

Selbstgenutztes 
Wohneigentum (wenn Ja) 

 

 Eigentumswohnung       Einfamilienhaus            Mehrfamilienhaus     versichert bei            

Kinder unter 16 Jahren im 
Haushalt des VN 

 
 Nein   Ja      Geburtsdatum    jüngstes Kind                                          ältestes Kind        

                                                                              

Nutzung des Fahrzeuges 
 

  ausschließlich/überwiegend private Zwecke       ausschließlich/überwiegend gewerbliche Zwecke 
  

    
Fahrerkreis                                 nur Versicherungsnehmer (VN)        Datum Führerscheinerwerb VN 
  

Name, Vorname Geburtsdatum 
Führerschein- 
erwerb am 

Teilnahme am 
begleitenden 
Fahren? 

Beziehung Fahrer zum VN  
Bitte eintragen: (Ehe)-Partner / Kind / Elternteil / Geschwister /
festgelegter Fahrer / beliebige Fahrer   

 
 

     Ja       Nein  

 
 

     Ja       Nein  

 
 

     Ja       Nein  
 

      Ja       Nein  
 
 
 

Bei beliebige Fahrer             Geburtsjahr jüngste/r Fahrer/in:                                            Geburtsjahr älteste/r Fahrer/in:   
 
Jede/r Fahrer befindet sich in häuslicher Gemeinschaft mit dem VN                            Ja       Nein 
 
 

 

Versicherungsumfang 

Haftpflichtversicherung           
 

 Ja                                                           

Vollkaskoversicherung       
(inkl. Teilkasko) 

 
 Nein    Ja                                        

 
Selbstbeteiligung Vollkasko         150 €     300 €     500 €     1.000 €   
 
  

Selbstbeteiligung  Teilkasko        0 €        150 €      300 €     500 €      1.000 € 
  

Teilkaskoversicherung       

 
 Nein    Ja             

 
Selbstbeteiligung                         0 €        150   €     300 €     500 €      1.000 € 
 



 

 
 
 
 

Deckungserweiterungen 
 

Sonderausstattung über 2.500 €                 Ja       Nein       
 

Mitversicherung von Fahrzeug- u. Zubehörteilen bis zu einem vorgegebe-
nen Wert (z. B. Hifi-Anlage, Tuning). 

 

Eigenschäden                                                                Ja       Nein  
 

Haftpflicht-Sachschadenersatz bei Kollision eigener Pkw außerhalb des eigenen 
Grundstückes 
 

 

GAP-Deckung                                             Ja       Nein  
 

Differenzdeckung bei Zerstörung oder Verlust (Totalschaden) eines 
Leasingfahrzeuges/kreditfinanzierten Fahrzeuges zwischen Wiederbe-
schaffungswert und abgezinstem Leasingrestbetrag/Darlehensrestbetrag 
(Buchwert). 
 

 

Insassenunfallversicherung                                           Ja       Nein  
 

Deckt  zusätzlich zur Leistung der Haftpflicht Personenschäden der Beifahrer bei einem 
Unfall im Zusammenhang mit dem Lenken des versicherten Fahrzeuges. Die Deckungs-
summe ist begrenzt auf vorher vereinbarte Deckungssummen für Tod und Invalidität. 
 

 

Auslandsschadenschutz                             Ja       Nein  
 

Bei einem Auslandsschaden erfolgt eine Gleichstellung, als wenn der 
Schaden in Deutschland eingetreten wäre. 

 

Brems-, Betriebs- u. Bruchschäden                                 Ja       Nein  
 

Schäden durch den Betrieb des Fahrzeuges, die nicht auf einen Unfall beruhen, z. B. 
beim Bremsvorgang gerät der Anhänger ins Schleudern und kippt um. 
 

 

Rabattschutz                                               Ja       Nein  
 

Sind ein belastender Schaden oder mehrere belastende Schäden angefal-
len, so bleibt der Vertrag im folgenden Kalenderjahr in der bisherigen SF-
Klasse. Dies gilt nur beim gleichen Versicherer. 

 

Neuwertentschädigung                                                  Ja       Nein  
 

Erhöht die Leistungsgrenze auf den Neupreis des Fahrzeuges, d. h. auf den vom VN 
aufzuwendenden Kaufpreis eines neuen Fahrzeugs in der versicherten Ausführung. 
Leistungsgrenze ist meistens der vom Hersteller unverbindlich empfohlene Preis am 
Tage des Schadens. 
 

 

Fahrerschutz                                               Ja       Nein  
 

Erleidet ein berechtigter Fahrer eigene Personenschäden durch einen 
selbstverschuldeten Unfall, kann er seine Ansprüche bei der Haftpflichtver-
sicherung geltend machen. 
     

 

Schutzbrief (Pannenhilfe)                                               Ja      Nein  
 

Hilfe durch den Versicherer im Falle einer Panne, eines Unfalls oder eines Diebstahls 
des versicherten Fahrzeuges.  
 

 
Unterschrift des Versicherungsnehmers 

 
 
Datum: _________________________________        Unterschrift: ___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Rücksendung an:  
 
 
Fax 09621 4930-99258 
Mail sas@wiass.com 
 
 
 
 
Wirtschafts-Assekuranz-Makler AG 
Fuggerstr. 41  
92224 Amberg 
 
 
 
 

Hinweise 
 

 Wünschen Sie für mehrere PKW´s einen Prämienvergleich, geben Sie bitte die Daten für jedes Fahrzeug auf unserer Homepage 
ein. 

 

 Sofern Ihr Fahrzeug bisher nicht über unser Haus versichert ist, benötigen wir für die Angebotserstellung zusätzlich eine Kopie der 
Zulassungsbescheinigung sowie der aktuellen Beitragsrechnung. 

 

 Sollten wir den Fragebogen nicht zurück erhalten, gehen wir davon aus, dass Sie keine Prüfung Ihrer Kfz-Versicherung  wünschen. 
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